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Sicherheitspolitik

Nukleares Wettriisten? — Zur Krise
des INF-Vertrages im globalen Kontext

Laut US-Administration verletzt Russland den Intermediate Range Nuclear
Forces (INF)-Vertrag. Dieser Vertrag verbietet beiden Seiten dauerhaft
jegliche bodengestiitzten Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 km.
Russland bestreitet die Verletzung und erhebt Gegenanschuldigungen.

Eine giitliche Einigung erscheint bis auf weiteres fraglich.

Stefan C.P. Hinz

Ende 1987 liutete der Abschluss des
INE-Vertrages das Ende des Kalten Krie-
ges ein. Das ungleiche Paar Reagan und
Gorbatschow beendete mit der lange nicht
fiir moglich gehaltenen bahnbrechenden
Nulllssung schlagartig eine Phase des mas-
siven Wettriistens mit vor allem SS-20-Ra-
keten auf der einen Seite und in Reaktion
Pershing II-Raketen und Cruise Missiles
auf der anderen Seite. Nulllgsung bedeu-
tete Riistungskontrolle ohne Wenn und
Aber: alle Raketen waren abzuriisten, un-
abhingig von ihrer Bewaffnung. Schlupf-
lscher soll es keine mehr geben. Bereits
Tests von bodengestiitzten Mittelstrecken-
raketen und dazugehdrigen Abschussge-
riten sind verboten. Die Vertragsdauer ist
unbegrenzt — es sei denn, eine Partei kiin-
digt aus tibergeordneten nationalen Inte-
ressen. Wird der Vertrag méglicherweise
sein 30-jdhriges Jubildum nicht mehr erle-
ben? Wire dies ein Kollateralschaden der
neuen Spannungen zwischen Russland
und dem Westen? Oder hat sich der Ver-
trag schlicht tiberlebt? Wie sind die Zu-
sammenhinge mit anderen strategischen
Fragen zu sehen, prominent mit den Ra-
ketenabwehrplidnen (Missile Defense) der
USA und ihrer Verbiindeten?

Sommer 2014 -
offizieller Beginn der Krise

Mitte 2014 haben die USA offiziell
festgestellt, dass die Russische Féderation
den INF-Vertrag verletzt («Non-Compli-
ance»). Im Juni 2015 und im April 2016
hat das State Department erneut den Fin-
ger in die Wunde gelegt. Vertragsbrecher
sei eine neue Rakete, die als bodenge-
stittzter Marschflugkérper innerhalb der
vertragswidrigen Reichweite von 500 bis
5500 km erprobt worden sei. Erginzen-
den Informationen zufolge hitten die ent-

sprechenden Tests bereits 2008 begonnen
und ab 2011 habe man die Rakete als ver-
botenen Marschflugksrper identifiziert.
Natiirlich habe man, guten Gepflogen-
heiten folgend, die russische Seite bereits

«INF - Wird der Vertrag
moglicherweise

sein 30-jdhriges Jubildum
nicht mehr erleben?»

vorab (2013) mit den Vorwiirfen konfron-
tiert und somit Zeit fiir eine Reaktion, das
heisst optimalerweise fiir eine Riickkehr
zur Vertragstreue, gegeben. Griindlich-
keit ging der Obama-Administration vor
Schnelligkeit.
Russland  fordert
demgegeniiber  die
Vorlage von belastba-
ren Beweisen, soweit
wir wissen vergeblich.
Es leugnet die Non-
Compliance beharr-
lich — und erhebt Ge-
genanschuldigungen,
die im Kern auf die
neuen Raketenab-
wehrfihigkeiten von
USA und NATO zie-
len. Der russische Pri-
sident nutzte jiingst
im Mai 2016 seinen

Mikhail Gorbatschow und Ronald Reagan unterzeichnen
den INF-Vertrag, 1987.

Software dndern. Das merkt sogar kei-
ner. Selbst Ruminen nicht». Recht un-
verhohlen wird gedroht: «...welche Mog-
lichkeiten wir haben, hat die ganze Welt
gesehen. Sie haben gesehen, welche Luft-
und See-Mittelstreckenraketen sowie
Landkomplexe mit einer Reichweite von
500 Kilometern wir haben. Die Iskander
haben sich bewihrt».

Iskander ist eine moderne ballistische
Kurzstreckenrakete, die seit 2005 in die
russischen Streitkrifte eingefithre wird. Sie
gilt als vergleichsweise punktgenau. IThre
Dislozierung im Oblast Kaliningrad ist
seit Jahren in Rede stehend, die Annexion
der Krim erdffnet neue Stationierungsop-
tionen. Die explizite Erwihnung der ver-
tragsrelevanten 500 km-Grenze bei boden-
gestiitzten Systemen («Landkomplexen»)
soll offenkundig gleichzeitig den fortge-

Besuch in Athen zu

entsprechenden Botschaften. Demzufolge
wiirden die stationiren Raketenabwehr-
basen in Ruminien (frisch in Betrieb ge-
nommen) und Polen (Inbetriebnahme
2018 geplant) auch offensiven Zwecken
dienen kénnen. O-Ton Putin: «Man kann
ganz einfach eine Rakete durch eine an-
dere ersetzen. Dafiir muss man nur die

setzten russischen Willen unterlegen, am
INF-Vertrag festzuhalten. Dem entspricht,
dass sich Moskau im Friihjahr 2015 im
Rahmen des Reviews des Atomwaffen-
sperrvertrages explizit zum INF-Vertrag
bekannt hat. Warum den USA nacheifern
und einen wesentlichen Riistungskontroll-
vertrag unilateral kiindigen?
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Sicherheitspolitik

Das Problem im Kontext
der Raketenabwehr

Im Rahmen einer durchaus konsisten-
ten Strategie hat Russland nach Ende des
Kalten Krieges friihzeitig Fundamental-
opposition bezogen gegeniiber den Ra-
ketenabwehrplinen der USA. Diese Pline
stehen in einer jahrzehntelangen Tradi-
tionslinie, stets zwischen Wiinschenswer-
tem und Machbarem oszillierend. Unter

«Ziel Moskaus bleibt
es aber, bei Bedarf jegliche
Missile Defense-Einrichtung
in Europa schnell und
effektiv ausschalten
zu konnen.»

Prisident Reagan nannten sie sich «Stra-
tegic Defense Initiative» (SDI), unter
Bush I, «Global Protection Against Li-
mited Strikes» (GPALS), unter Clinton
dann «National Missile Defense» (NMD).
Quer dazu lag stets der Anti Ballistic Mis-
sile (ABM)-Vertrag von 1972, der den
USA und (Sowjet)Russland strategische
Raketenabwehr bis auf ein Feigenblatt ver-
bot. Im Gegensatz zu SDI und GPALS
war NMD aber nicht irreal und in Konse-
quenz mit dem ABM-Vertrag nicht mehr
in Einklang zu bringen. Russland verwei-
gerte sich einer Anpassung des Vertrages.
So oblag es Prisident Bush II, wegen
NMD im Jahr 2002 den ABM-Vertrag
unilateral aufzukiindigen. Seitdem unter-
liegt Raketenabwehr global keinerlei Riis-
tungskontrolle.

Prisident Obama adaptierte die Rake-
tenabwehrpline im Sinne eines flexiblen,
biindnisorientierten Ansatzes. Der neue
Missile Defense «European Phased Adap-
tive Approach» (EPAA) wurde im Novem-
ber 2010 vom NATO-Gipfel in Lissabon
indossiert. Demzufolge verleihen vor al-
lem see- und landgestiitzte Abwehrsyste-
me Europa schrittweise einen verbesser-
ten Schutz gegen begrenzte Raketenan-
griffe. Beim Warschauer Gipfel 2016 soll
die Erstbefihigung (IOC) erklirt werden
und bis 2018 die finale Befihigung des
EPAA erreicht sein.

Waren die russischen Positionierungen
gegen den westlichen Raketenabwehr-
schirm bis 2008 noch explizit begleitet

von der Drohung, Mittelstreckensysteme
stationieren und daher den INF-Vertrag
aufkiindigen zu miissen, so ist dies heute
wie dargestellt nicht mehr der Fall. Er-
klirtes (und im Grunde nachvollziehba-
res) Ziel Moskaus bleibt es aber, bei Be-
darf jegliche Missile Defense-Einrichtung
in Europa schnell und effektiv ausschal-
ten zu konnen. Zu diesem Zweck ste-
hen grundsitzlich boden-, see- und luftge-
stiitzte Systeme zur Verfiigung. Fiir einen
gegebenenfalls schnellen Schlag «aus dem
Stand» gelten gemeinhin bodengestiitzte,
zumal strassenmobile Systeme als Mittel

der Wahl.

Ausgang der aktuellen
Hangepartie ungewiss

Wie geht es weiter? Der Ausgang der
Hingepartie um den INF-Vertrag ist nicht
abzusehen. Die Obama-Administration
wird bis zum Ende ihrer Amtszeit das als
ernst dargestellte Problem «businesslike»,
das heisst primir auf Expertenebene be-
handeln und in jedem Fall nicht einem
gewissen innenpolitischen Druck nachge-
ben, dass die USA ihrerseits als erste den
INE-Vertrag kiindigen. Klar ist aber seit
Mitte 2014 auch, dass die Geduld der
USA endlich ist. Zur Debatte steht dort
mittlerweile ein breites Spektrum von 8ko-
nomischen und militdrischen Optionen,
von defensiven Mass-
nahmen («improve the
defense of Europe»)
bis hin zur Wieder-
einfiihrung offensiver
Mittelstreckensysteme
(«Pershing III»). Soll-
te Russland sich aller-
dings nunmehr strike
an seine eigenen poli-
tischen Verlautbarun-
gen und damitan den
INF-Vertrag halten
(das heisst keine neu-
en Vertragsverstosse
mehr produzieren),
diirften derartige dras-
tische offensive Ge-

ven Mix Abschreckung und Verteidigung
sicherstellen.

Schwierige technische
Fragestellungen

Wie aber konkret mit Moskau iiber ein
neues System sprechen, das es nach rus-
sischer Auffassung gar nicht gibe? Prob-
lematisch in diesem Zusammenhang ist,
dass nach Beseitigung aller Raketen und
Trigermittel das Verifikationsregime fiir
den INF-Vertrag inaktiv geworden ist.
Folgt man der Diskussion in den ein-
schligigen Expertenkreisen, so kann dort
mangels Fakten keine Klarheit iiber den
von den USA indizierten Marschflugkér-
per herrschen. Mégliche «innerfamilii-
re» Adaptionen zwischen See-, Luft- und
Landsystemen gestalten die Lage uniiber-
sichtlich. Moglicherweise liegt genau hier
der Ursprung der Krise des INF-Vertra-
ges. Vorstellbar ist durchaus, dass Russ-
land es bei Tests im Verborgenen nicht so
genau genommen hat. Von den USA da-
mit konfrontiert, hitte Moskau dann
Vor- und Nachteile eines Verlassens des
Vertrages neu abgewogen und sich in Fol-
ge fiir die dargestellte Position pro Vertrag
entschieden. In Konsequenz wird Russ-
land, so die Prognose, in absehbarer Zeit
keinen Anlass mehr fiir Vorwiirfe der Ver-

tragsuntreue geben. Méglicherweise waren

nmmm;x

..... '

Prasident Reagan und Edward Teller, Erfinder der Wasserstoff-
bombe und Befiirworter des SDI-Programms.

genmassnahmen zu-

mindest im Biindnis erst einmal vom
Tisch sein. Zumal mit Blick auf die 6f-
fentliche Meinung und die Biindnisko-
hision. Michael Krepon, ein Altmeister
der Riistungskontrolle, empfiehlt vor al-
lem politisch-diplomatische Anstrengun-
gen und daneben militirisch asymmetri-
sche Gegenmassnahmen zu See und in
der Luft, die mit einem offensiv-defensi-
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genau dies die taktischen Ziele der USA:
politisch ein Bekenntnis Moskaus zum
INF-Vertrag und militdrisch ein Ende
der verbotenen Tests bzw. die Nicht-Ein-
fiihrung eines neuen verbotenen Systems.

Und wie iiber gleichermassen nicht exis-
tente offensive Fihigkeiten land- und see-
gestiitzter europiischer Raketenabwehr-
potenziale sprechen? Gerade aus europi-



ischer Sicht wiren Anstrengungen wiin-
schenswert, vor Ort von den rein defensi-
ven Fihigkeiten der neuen westlichen Ra-
ketenabwehr zu iiberzeugen. Die zitierten,
sehr konkreten Anschuldigungen hinsicht-
lich eines méglichen Software- und Rake-
tenwechsels sind jedenfalls durchaus ein
geschickeer Schachzug Moskaus. Im Ge-
gensatz zu einem offiziell nicht nachgewie-
senen neuen russischen System geht es bei
Missile Defense um handfeste Systeme.
Die vertikalen Abschlusssysteme der USA
(Mark-41 oder -57) sind wie letztlich alle
bodengestiitzten Raketensysteme durch-
aus in einer offensiven Rolle denk- bzw.
modifizierbar. Gerade in Zeiten mangeln-
den Vertrauens ist hier Verifikation gefragt.

Kooperation bei Raketenabwehr?

Das Angebot des genannten NATO-
Gipfels von 2010 an Russland, bei der Ra-
ketenabwehr zu kooperieren, liegt bis auf
weiteres auf (dickem) Eis. Von Anfang an
waren die konzeptionellen Vorstellungen
beider Seiten nicht wirklich vereinbar. Im
Gegenteil, es mehren sich nun Stimmen
im Westen, die eine Neuausrichtung der
NATO-Missile Defense gegeniiber russi-
schen Raketen, prominent bei der Vertei-
digung des Baltikums, fordern. Auf diese
Weise konnten, so die These, begrenzte
(auch nukleare) russische Raketenangriffe,
wenn vielleicht nicht ginzlich abgewehrt,
so aber doch in ihrer Wirkung minimiert
werden. Hierzu ist zweierlei anzumerken:
Zum einen entsprechen bis auf weiteres
weder politische Absichten noch militir-
technische Fihigkeiten des EPAA einem
derartigen Ambitionsniveau. Zum ande-
ren wiirfe eine derartige Neuausrichtung
ex post ein neues Licht auf die russische
Fundamentalopposition: Missile Defense
wiirde eben doch gegen Russland wirken,
wenn auch erst einmal am «unteren» Ende
des Eskalationsspektrums. Im Endeffekt
droht eine Art Teufelskreis, in dem bei-
der Seiten Fihigkeiten, Absichten, Wahr-
nehmungen und Unterstellungen sich je-
weils verstirken und das Riistungsniveau
auf beiden Seiten bestindig anheben.

Helmut Schmidts Prophetie

Helmut Schmidt prognostizierte 2004
in seinem Werk «Die Michte der Zu-
kunft», dass vor dem Hintergrund neuer
Nuklearwaffen und Raketenabwehrsyste-
me «ein abermaliger Riistungswettlauf auf
dem Gebiet der nuklearen Raketen» be-
vorsteht. 2016 wire festzuhalten, dass ein

derartiger Wettlauf bereits eingetreten ist;
im Unterschied zu den 1970er und 1980er
Jahren allerdings weniger quantitativ, son-
dern mehr qualitativ geprigt. Die Poten-
ziale Chinas, Indiens, Nordkoreas, Pa-
kistan, Irans, Saudi-Arabiens und Israels
tragen das ihre zu diesem Prozess bei. Fiir
alle diese Staaten sind gerade Mittelstre-
ckenraketen eine zunehmend harte Wih-
rung in den internationalen Beziehun-
gen. Eine mégliche Multilateralisierung
des INF-Vertrages (so 2007 die russisch-
amerikanische Initiative bei den Vereinten
Nationen) ist unwahrscheinlicher denn je.
Insgesamt keine guten Zeiten fiir die Riis-
tungskontrolle.

Die zwischen Russland und dem Wes-
ten 2014 neu aufgebrochenen Konfliktli-
nien werfen ein schirferes Schlaglicht auf
das Raketendossier, sind aber nicht ur-
sichlich fiir das Problem. Ende 2015 ha-
ben Vertreter der US-Administration deut-
lich gemacht, dass die in Rede stehende
Verletzung des INF-Vertrages im Kontext
eines insgesamt aggressiven russischen Ver-
haltens steht. Demzufolge stellten sich
die USA grundsitzlich neu auf («com-
prehensive response») — unabhingig von
der Entscheidung Russlands, zur INF-
Vertragstreue zuriickzukehren oder nicht.
Appelliert wird im Ubrigen an das Eigen-
interesse Russlands («to remind Russia
why it signed this treaty in the first place»),
das von einem kostspieligen Aktions-Re-
aktionsschema letztlich nichts zu gewin-
nen habe. Unausgesprochen steht dabei
zweierlei im Raum: Geographie, Entfer-
nungen und damit Vorwarnzeiten gerei-
chen Russland nicht zum Vorteil, nach
der NATO-Osterweiterung noch weniger.
Und die USA und das westliche Biindnis
verfiigen sowieso iiber die grosseren Res-
sourcen und die besseren Moglichkeiten.
SDI ldsst griissen.

Die Botschaften Washingtons sind klar.
Allein es kann nicht erkannt werden, dass
sie beim Empfinger ankommen. Inwie-
weit eine riistungskontrollpolitische Ein-
hegung der dargestellten Wechselwirkung
von Offensive und Defensive und damit
auch eine Bewahrung des fiir Europa un-
verdndert wichtigen INF-Vertrages gelin-
gen kann, bleibt also abzuwarten. [ |

Oberst i.G.

Stefan C.P. Hinz
Dipl-Kfm (univ)
Deutsche Luftwaffe,
sekundiert zum GCSP
1211 Genf

Sicherheitspolitik

Aus dem Bundeshaus

Es geht insbesondere
um ein Riistungspro-
gramm 2017sowie um
das Riistungs- und Im-
mobilienprogramm in |
der «Armeebotschaft =
2016» vom 24. Febru-
ar 2016.

Am 12. April 2016 reichte die Sicherheits-
politische Kommission Nationalrat (SiK-
NR) folgende Motion ein (16.3266). «Der
Bundesrat wird beauftragt, das Riistungs-
programm 2017, allenfalls 2017 plus, so
auszugestalten, dass die Finanzen der
Armee fiir die Riistungsausgaben ausge-
geben werden kénnen und keine Rest-
kredite entstehen. «Eine Minderheit (7)
beantragte Ablehnung. Begriindung der
SiK-NR: Das Parlament habe der Armee
fiir die ndchsten Jahre mehrmals ein Bud-
get von je fiinf Mrd. Franken zugestan-
den. Mit der vorldufigen Sistierung «Bo-
den-Luftverteidigung 2020 (BODLUV)»
sei das Riistungsprogramm 2017 nicht
mehr klar. Der Bundesrat beantragte am
25. Mai 2016, die Motion abzulehnen.
Erteile die Ansicht der Motiondre, «dass
die der Armee fiir Investitionen zur Ver-
fiigung stehenden Mittel schwergewich-
tig fiir Riistungsbeschaffungen einge-
setzt werden sollen». Das VBS habe da-
her infolge des abgebrochenen Vorha-
bens «Gripen» zuriickgestellte Projek-
te zeitlich vorgezogen, damit sie nicht in
die Zeit einer erneuten Kampfflugzeug-
beschaffung fielen. Mit BODLUV 2020
entfalle im RP 2017 ein geplanter Ver-
pflichtungskredit von 700 Mio Franken.
Die Riistungsplanung 2017 bis 2020 wer-
de mitanderen Vorhaben angepasst. Am
15. Juni 2016 stimmte der NR der Motion
zu (126:63:0).

Die SiK-NR schloss sich am 5. Juli 2016
dem SR an, beantragt ihrem Rat, nicht
aufdie bundesrdtliche Vorlage zum Zah-
lungsrahmen der Armee von 18,8 Mrd.
Franken einzutreten (16:8:0) und ver-
weist auf den Bundesbeschluss vom 7.
Mdrz 2016, enthaltend einen Zahlungs-
rahmen der Armee von 20 Mrd. Franken
in den Jahren 2017-2010. Sie befiir-
wortet das Riistungs- und das Immobi-
lienprogramm in der «Armeebotschaft
2016» (16.026).

Oberst aD Heinrich L. Wirz
Militdrpublizist/Bundeshaus-Journalist

3047 Bremgarten BE

Allgemeine Schweizerische Militarzeitschrift 08/2016 15



	Nukleares Wettrüsten? : Zur Krise des INF-Vertrages im globalen Kontext

